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M I T T E I L U N G E N
für Kunden und Interessenten der

Em. O.Univ.Prof. Dr. Werner Pfannhauser KG

BEGUTACHTUNG VON LEBENSMITTELN– INFORMATIONSVERMITTLUNG- BERATUNG

AUSGABE April 2012
Büro Wien : A - 1180 Wien, Kreuzgasse 79

Ruf: +43 1 4703586; Fax: +43 1 470 29 99

Mobil : 0664 / 14 0 15 43 – 24 Stunden - Dienst
Büro Graz : A – 8074 Grambach, Parkring 1 Erdgeschoß

e-Post : werner.pfannhauser@tugraz.at, kanzlei-kg@pfannhauser.at; office@pfannhauser.at
UID: ATU60749934 Firmenbuch Nr. 169652p

Internetz – Leitseite : www.pfannhauser.at
Lieber Kunde, lieber Interessent,

Ende November 2011 wurde die Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel verlautbart.

 

Die sogenannte „EU-Lebensmittelinformationsverordnung“gilt unmittelbar in allen Mitgliedsstaaten und wird die bisher in Österreich geltenden Vorschriften der Lebensmittelkennzeichnungsverordnung und Nährwertkennzeichnungsverordnung ersetzen.

 

Sie gilt ab 13.12.2014 (Ausnahmen: verpflichtende Nährwert-Kennzeichnung erst mit 13.12.2016, Anforderungen an Faschiertes schon mit 1.1.2014).

Rechtsgrundlagen: 
VERORDNUNG (EU) Nr. 1169/2011 vom 25. Oktober 2011 betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel
Zu diesem Thema, das für alle Kunden interessant und rechtlich bindend ist / sein wird gibt es ein Seminar :

SEMINAR ZUR LEBENSMITTELINFORMATIONS VERORDNUNG (EU) 1169/2011
Diese wegweisende neue Verordnung, die wie alle EU – Verordnungen sofort in das Recht der EU – Mitgliedsstaaten übergeht, bringt neue und erweiterte Kennzeichnungsverpflichtungen.

Die Arbeitgruppe Lebensmittelchemie, Kosmetik und Gebrauchsgegenstände der Gesellschaft Österreichischer Chemiker veranstaltet unter Mitwirkung dieser Firma ein Seminar mit Referenten aus der Lebensmittelkontrolle, der Wirtschaft und dem Rechtsbereich.
Das Programm findet sich hier
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ARBEITSGRUPPE

LEBENSMITTEL, KOSMETIK UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE

in Zusammenarbeit mit

Em O.Univ.Prof. Dr. Werner Pfannhauser KG

BEGUTACHTUNG VON LEBENSMITTELN– INFORMATIONSVERMITTLUNG- BERATUNG
SEMINAR

DIE NEUE EU LEBENSMITTELINFORMATIONSVERORDNUNG 

Im Jänner 2008 hat die Europäische Kommission erstmals die Verordnung über die Information von Verbrauchern über Lebensmittel vorgelegt. Diese sogenannte Lebensmittelinformationsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 1169/2011) gilt ab dem 13. Dezember 2014.

Im Rahmen des Seminars werden Sie über die wichtigsten Regelungen, u.a. zur Nährwertkennzeichnung, Allergenkennzeichnung und Herkunftskennzeichnung, informiert. Das Seminar deckt sowohl die praktische Anwendung der Lebensmittelinformationsverordnung in der Lebensmittelkontrolle, die Folgen für Firmen und die Empfehlungen der Wirtschaft für ihre optimale Anwendung ab.
Sie haben bereits bei Ihrer Anmeldung zum Seminar die Gelegenheit, gezielte Fragen zu stellen, auf die die Referenten im Rahmen ihrer Seminarbeiträge eingehen werden. Selbstverständlich haben Sie auch während der Podiumsdiskussion die Möglichkeit, Fragen an die Referenten zu adressieren.

Termin :  Mittwoch, 26. September 2012 von 13:00 bis ca. 17:30 Uhr

Ort :        Hotel Modul, 1190 Wien, Peter Jordanstr. 78

ZEITPLAN

12:30 - 13:00

Anmeldung und Ausgabe der Unterlagen

13:00 – 13:15
Eröffnung

Ao.Univ. Prof. Dr. Friedrich BAUER

Obmann der GÖCH AG Lebensmittel, Kosmetik und Gebrauchsgegenstände

Em. O.Univ. Prof. Dr. Werner PFANNHAUSER 

 





Em. O.Univ. Prof. Dr. Werner Pfannhauser KG, Wien
13:15 – 14:00
Kennzeichnung und Information über Lebensmittel - Sicht aus der amtlichen Gutachterpraxis





Dr. Christa WENTZEL



 
AGES Graz

14:00 – 14:45

Rechtliche Herausforderungen - Verantwortlichkeiten, Irreführungsregeln und die neue Herkunftskennzeichnung

Dr. Andreas NATTERER
Partner Schönherr Rechtsanwälte GmbH, Wien

14:45 – 15:15
Kaffeepause

15:15 – 16:00
Umsetzung der Lebensmittelinformationsverordnung aus der Sicht des Unternehmers






Dr. Walter NEUMAYER






Unilever Austria GmbH, Wien

16:15 – 17:30
Podiumsdiskussion

Tagungskosten :

beinhalten Tagungsband, Teilnahmebestätigung, 

Kaffeepause mit kl. Happen:  

60,-€ 

Die Tagungsgebühr bitte auf das Konto der GÖCH

Konto-Nr.  00431926520, BLZ 12000

mit Zahlungszweck „Seminar LebensmittelinformationsVO“
überweisen.

Anmeldung mit folgendem Formular per e-mail:

Ao. Univ. Prof. Dr. Margit Cichna-Markl

Institut für Analytische Chemie

Universität Wien

Währinger Straße 38

1090 Wien

e-mail: margit.cichna@univie.ac.at

ANMELDUNG

Ich melde mich verbindlich für das Seminar „DIE NEUE EU LEBENSMITTEL-INFORMATIONSVERORDNUNG“  am 26. 9. 2012 an.
Vorname, Zuname…………………………………………………………………………….

Firma / Institution: ……………………………………………………………………………

Anschrift:……………………………………………………e-mail:…………………………

Telefon:…………………………


Fax:……………………..

Spezielle Fragen an die Referenten:

Rechnung gewünscht:

JA   (



Nein    ( 

Datum:……………………………………   Unterschrift :……………………………………
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